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1. Fragestellung 

Dieser Sachstand beleuchtet verschiedene Aspekte des dänischen Business EU and Regulation 
Forum. Die Informationen beruhen im Wesentlichen auf Auskünften Dänemarks an die Wissen-
schaftlichen Dienste und der Internetpräsenz des Business EU and Regulation Forum.1 

2. Allgemeines 

Das Business EU and Regulation Forum ist ein von der Regierung unabhängiges Gremium mit 
dem Ziel, die Regierung dahingehend zu beraten, welche bürokratischen Vorschriften bei der 
Führung von Unternehmen als problematisch empfunden werden. Es wurde vom Minister für 
Industrie, Wirtschaft und Finanzen eingerichtet und setzt sich aus Vertretern von dänischen 
Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften, sachkundigen Personen und dänischen Unternehmen 
zusammen. Das Business EU and Regulation Forum wird von einem Sekretariat im Ministerium 
für Industrie, Wirtschaft und Finanzen betreut. 

Heute trägt das Forum den Namen Business EU and Regulation Forum. Es hat das 2012 gegrün-
dete Business Forum for Simpler Rules und den Implementation Council ersetzt. 

3. Aufgaben des Business EU and Regulation Forum 

Das Business EU and Regulation Forum berät die Regierung und spricht Empfehlungen aus. Dazu 
ermittelt es die Bereiche, in denen Unternehmen die größten Probleme mit aufwändigen Vor-
schriften sehen, identifiziert die spezifischen Probleme und gibt Empfehlungen für mögliche Ver-
einfachungen ab. Die Empfehlungen können konkrete Vorschläge zur Senkung der Kosten enthal-
ten, die durch Vorschriften entstehen, die einen erheblichen Zeitaufwand verursachen, kostenin-
tensiv oder produktionseinschränkend sind. 

Empfehlungen zu Steuern und Abgaben sind dabei vom Zuständigkeitsbereich des Forums aus-
geschlossen. Eine Ausnahme kommt nur in Betracht, wenn eine Steuer oder Abgabe im Verhält-
nis zu den durch sie verursachten Verwaltungskosten nur sehr geringe Einnahmen bringt. Das 
Business EU and Regulation Forum hat in diesem Fall nachzuweisen, dass die Einnahmen, die 
durch die Vorschriften, die erhobene Steuer oder den erhobenen Zoll gesichert werden sollen, im 
Vergleich zu den damit verbundenen administrativen Folgen oder sonstigen Befolgungskosten 
begrenzt sind. 

Das Business EU and Regulation Forum kann die Regierung dahingehend beraten, wie bei der 
Umsetzung neuer EU-Bestimmungen unnötig restriktive Vorschriften zum Nachteil dänischer 
Unternehmen und Arbeitsplätze vermieden werden können. Das Business EU and Regulation Fo-
rum soll dabei laufend die Möglichkeit haben, den Ministerien Empfehlungen für die anstehende 
Umsetzung von EU-Richtlinien zu geben, was sich an den Umsetzungsplänen, die die einzelnen 
Ministerien entwickelt haben, orientiert.  

Das Business EU and Regulation Forum kann die Regierung zu anstehenden EU-Bestimmungen, 
die auf Unternehmen ausgerichtet sind, beraten, wenn es ein frühzeitiges und proaktives 

 

1 Vgl. Erhvervslivets EU- og Regelforum, abrufbar auf Dänisch unter: https://regelforum.dk/.  
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Handeln als notwendig erachtet. Solche Empfehlungen zur frühzeitigen Interessenvertretung 
werden allesamt bereits im innerstaatlichen EU-Entscheidungsverfahren behandelt, bevor die Re-
gierung entscheidet, welchen Empfehlungen sie folgt oder nicht. 

Das Business EU and Regulation Forum kann EU-Gesetzgebungsvorschläge durch Unterrichtun-
gen und Stellungnahmen des zuständigen Ministeriums in Verbindung mit frühzeitiger Interes-
senvertretung überwachen. Bei den Sitzungen des Business EU and Regulation Forum können 
ausgewählte EU-Vorschläge erörtert werden, die aktuell verhandelt werden und von denen er-
hebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft erwartet werden. Es kann außerdem Themen vorschla-
gen, bei denen ein Vergleich der Umsetzung oder Auslegung von EU-Bestimmungen in Nachbar-
ländern von Vorteil sein könnte. 

Darüber hinaus kann der Minister für Industrie das Business EU and Regulation Forum bitten, 
bestimmte Bereiche oder Sektoren genauer zu untersuchen, in denen Bestimmungen und Verfah-
ren als unverhältnismäßig oder unnötig belastend empfunden werden oder in denen der Dialog 
zwischen Unternehmen und Behörden vereinfacht werden könnte. Das Business EU and Regula-
tion Forum kann die Regierung zur Entwicklung und Anwendung einer passenden Methode für 
Folgenabschätzungen bei Unternehmen beraten. 

Ein besonderes Augenmerk soll außerdem auf der Ermittlung konkreter Vereinfachungen in Berei-
chen liegen, in denen neue technologische Trends das bewährte Verfahren in Frage stellen und 
konkrete Empfehlungen dazu abgeben, wie die Vorschriften und diesbezügliche unternehmensori-
entierte digitale Lösungen am besten gestaltet werden können. 

4. Zielsetzung des Business EU and Regulation Forum 

Bis 2027 wird das Business EU and Regulation Forum als unabhängiges Beratungsgremium der 
Regierung zur Erleichterung der unternehmerischen Tätigkeit in Dänemark fortbestehen. Die Be-
ratung soll sich auf die nationale Rechtslage und die Bereiche beziehen, in denen Unternehmen 
Vorschriften als unnötig und kostenintensiv erleben und konkrete Empfehlungen für Vereinfa-
chungen abgeben. Dabei kann es sich um allgemeine oder themen- bzw. sektorspezifische Emp-
fehlungen handeln. Das Business EU and Regulation Forum soll die Regierung auch bei der Ar-
beit mit neuen und künftigen EU-Richtlinien dahingehend beraten, dass diese für die Unterneh-
men möglichst geringe Kosten verursachen. Das Business EU and Regulation Forum kann sich 
auch an der Identifizierung und Priorisierung solcher Bereiche beteiligen, in denen die beste-
hende nationale Umsetzung oder Auslegung von EU-Richtlinien vereinfacht werden kann. 

Das Ziel des Business EU and Regulation Forum ist es, konkrete Empfehlungen abzugeben, die 
beitragen zu einer Verringerung des Verwaltungsaufwands für Unternehmen durch nationale und 
europäische Regelungen, einer Senkung der Kosten für die Einhaltung der Vorschriften sowie ei-
ner Verringerung der Kosten, die im Zusammenhang mit regulatorischen Änderungen für die An-
passung und Umstellung des eigenen Unternehmens entstehen. 

Das Business EU and Regulation Forum soll insbesondere konkrete Empfehlungen ausarbeiten, 
die die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, eine stärkere Automatisierung, die Verbreitung 
neuer Technologien und einen risikobasierten Ansatz bei der Kontrolle unterstützen, um so die 
Zusammenarbeit zwischen den Behörden zu fördern und dazu beizutragen, übermäßige Belastun-
gen für Unternehmen durch neue Bestimmungen zu verhindern. 
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Die Tätigkeit des Business EU and Regulation Forum hat dabei zu beachten, dass die Regierung 
grundsätzlich einen besonderen Schutz für Aspekte wie Klima und Umwelt aufrechterhalten 
will. Dennoch sollen Vorschriften und Verwaltung so gestaltet werden, dass sie für Unternehmen 
und Unternehmer möglichst gute Bedingungen bieten, damit Dänemark als ein wettbewerbsfähi-
ges Land gilt, in dem und von dem aus Geschäfte gemacht werden können. 

Die Regierung behandelt die Empfehlungen des Business EU and Regulation Forum einschließ-
lich der Umsetzungspläne nach dem "comply-or-explain"-Prinzip; die Regierung ist also ver-
pflichtet, die Empfehlungen des Forums entweder umzusetzen oder zu erklären, warum dies 
nicht erfolgt. 

In den vergangenen Jahren hat das Business EU and Regulation Forum der Regierung 184 Emp-
fehlungen übermittelt, die auf dessen Webseite öffentlich zugänglich sind.2 Eine unabhängige Be-
trachtung des Business EU and Regulation Forum hinsichtlich der Wirksamkeit seiner Tätigkeit 
für Unternehmen ist bislang nicht erfolgt.  

*** 

 

2 Erhvervslivets EU- og Regelforum, Anbefalinger, auf Dänisch abrufbar unter: https://regelforum.dk/anbefalinger.  

https://regelforum.dk/anbefalinger
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